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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1979

Norm

StGB §99 A

Rechtssatz

Das Wesen der Freiheitsentziehung liegt in dem Hindern, einen umgrenzten Ort zu verlassen und in diesem Sinne den

Aufenthalt nach freiem Willen zu verändern, nicht aber im Hindern, sich an einem bestimmten Ort zu begeben.

Entscheidungstexte

9 Os 41/79

Entscheidungstext OGH 15.05.1979 9 Os 41/79

9 Os 144/83

Entscheidungstext OGH 25.10.1983 9 Os 144/83

Vgl auch; nur: Das Wesen der Freiheitsentziehung liegt in dem Hindern, einen umgrenzten Ort zu verlassen und

in diesem Sinne den Aufenthalt nach freiem Willen zu verändern. (T1)
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